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Wahlbekanntmachung 
 
 
1.  Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  

 
Wahl zum Europäischen Parlament 

 
 statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
 
2. Die Gemeinde ist in folgende 41 Urnenwahlbezirke und 6 Briefwahlbezirke eingeteilt.  
 

 
 

Wahlbezirk 
Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums  

1.1 Bruchschule I  Schulstraße 5  

1.2  Bruchschule II  Schulstraße 5 

2.1  Kita Brücher Spatzennest I  Erikaweg 13 

2.2  Kita Brücher Spatzennest II Erikaweg 13 

3.1  Alfred-Delp-Haus Baßfeldshof 16 

3.2 Friedrich-Althoff-Schule Am Stadtbad 9 

4.1  Kita Katharinenstraße Katharinenstraße/Ecke Claudiastraße  

5.0  Technisches Rathaus  Hünxer Straße 81  

6.1  Kita Talstraße I  Talstraße 59 

6.2  Kita Talstraße II  Talstraße 59  

7.1  Jugendheim St. Marien I  Marienplatz 2 

7.2  Jugendheim St. Marien II  Marienplatz 2 

8.0  Ledigenheim Lohberg  Stollenstraße 1  

9.1  Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg  Püttmannstraße 10  

9.2 Kita Dickerstraße  Dickerstraße 4 

10.1 Dorfschule I  Fichtenstraße 65 

10.2  Dorfschule II  Fichtenstraße 65 

11.1 Mühlenmuseum  Am Freibad 3 

11.2 Schützenheim BSV Hiesfeld  Am Freibad 16  

12.1  HEWAG Seniorenstift Kurt-Schumacher-Straße 154 

12.2 AWO Seniorenzentrum  
Kurt-Schumacher-Haus  

In den Drieschen 1  

13.1  GGS Am Weyer I  Hügelstraße 19 

13.2  GGS Am Weyer II  Hügelstraße 19  

14.1 Schulzentrum Hiesfeld I  Kirchstraße 63 

14.2 Schulzentrum Hiesfeld II  Kirchstraße 63 

15.1 GGS Hühnerheide  Hühnerheide 102 

15.2 Moltkeschule  Tackenstraße 53 

16.1 AWO Kita Averbruch III  Rosenstraße 47 

16.2 AWO Kita Averbruch IV Rosenstraße 47  

17.1  AWO Kita Averbruch I Rosenstraße 47  

17.2  AWO Kita Aberbruch II  Rosenstraße 47 

18.1  Seniorenbüro  Friedrich-Ebert-Straße  

18.2 Kita Douvermannstraße  Douvermannstraße 7  

19.1 THG  Voerder Straße 30 

19.2 AWO Seniorenzentrum  
Wilhelm-Lantermann-Haus  

Voerder Straße 81 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.04.2019 bis 
05.05.2019 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.  
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  15:00 Uhr im Rat-
haus der Stadt Dinslaken, Wahlbüro, Zimmer 203, Platz d’Agen 1, 46535 Dinslaken, zusammen. 

 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-

zeichnis er eingetragen ist.  
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbür-
ger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 

Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Be-
zeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis in dem der Wahlschein ausge-

stellt ist, 
 

20.0 Ev. Kita Alette Meyer Duisburger Straße 72 

21.1 Pfarrheim St. Johannes  Kerkmannstraße 14 

21.2 BSV Eppinghoven  Eppinkstraße 26a 

22.1 Hagenschule I  Hagenstraße 139 

22.2 Hagenschule II  Hagenstraße 139 

31.0  Briefwahlbezirk I  Rathaus, Platz d’Agen 1 

32.0 Briefwahlbezirk II  Rathaus, Platz d’Agen 1 

33.0 Briefwahlbezirk III  Rathaus, Platz d’Agen 1 

34.0 Briefwahlbezirk IV  Rathaus, Platz d’Agen 1 

35.0 Briefwahlbezirk V Rathaus, Platz d’Agen 1 

36.0 Briefwahlbezirk VI  Rathaus, Platz d’Agen 1 



Seite 3 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises  
 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem un-
terschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch 

für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Eu-
ropäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dinslaken, 18.04.2019 

Stadt Dinslaken 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dr. Michael Heidinger 
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Öffentliche Zustellung 

 

Gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-

lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung, wird der  

 

 Steuerbescheid der Stadt Dinslaken vom 12.04.2019  

 für die Firma Aragosta Gastro GmbH 

 (AZ: 01200613.6/0200) 

an 

 

Herrn  

Domenico Giorgi 

Letzte bekannte Anschrift: 

Duisburger Str. 7 

46535 Dinslaken 

 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes 

 

öffentlich zugestellt. 

 

Das Dokument kann beim Geschäftsbereich 2 – Fachdienst 2.1 Haushalt, Steuern, Platz d’Agen 1, 

Zimmer 234, 46535 Dinslaken, von dem Empfänger eingesehen und in Empfang genommen werden. 

 

Dinslaken, den 24.04.2019 

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

 

 

gez. Irmgard Schumacher 

 


